
  

  

   
         

   

   
    

      

  

     
       

         
     

   

      
   

   
      

    
       
          

    
        

    
     

    
    

  
       

         
     

       
     

    
       

   

Deutscher Bundestag Drucksache 19/29594 

19. Wahlperiode 09.05.2021 

Beschlussempfehlung und Bericht 
des Ausschusses für Inneres und Heimat (4. Ausschuss) 

zu dem Gesetzentwurf der Abgeordneten Roman Johannes Reusch, Jochen Haug, 

Albrecht Glaser, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der AfD 
– Drucksache 19/26906 – 

Entwurf eines Gesetzes zur Einführung der Direkten Demokratie auf Bundesebene 

A. Problem 

Das direktdemokratische Verfahren der Volksabstimmung ist auf Bundesebene 
nur in Artikel 29 Absatz 2 des Grundgesetzes – GG – (Neugliederung des Bun-
desgebiets) und in Artikel 146 GG (neue Verfassung) vorgesehen. Im Übrigen ist 
eine unmittelbare Beteiligung des Staatsvolkes an der politischen Willensbildung 
und politischen Entscheidungen auf Bundesebene nicht vorgesehen.

 Dieser Befund ist mit Blick auf die wissenschaftlich belegten positiven Auswir-
kungen der Institutionalisierung direktdemokratischer Elemente erstaunlich. Di-
rektdemokratische Verfahren erhöhen die Partizipation. Durch die Fokussierung 
auf Einzelthemen eignen sich direktdemokratische Verfahren besser für eine sach-
lich differenzierte Artikulation von Problemen als dies über die Willensbildung 
der Parteien möglich ist. Bereits im Stadium der Unterschriftensammlung setzen 
sich die Bürger intensiv mit dem Gegenstand des Verfahrens auseinander. Es 
kommt zu vertieften Informations- und Diskussionsprozessen. Direktdemokrati-
sche Verfahren erschließen zudem neue Personenkreise, die sich zuvor politisch 
nicht beteiligt haben und vielfach außerhalb von Parteien stehen. Diese gesell-
schaftlichen Diskussionsprozesse strahlen auch auf die Parteien und sonstige In-
teressengruppen aus. Auf diese Weise gelangen durch direktdemokratische Ver-
fahren neue Ideen und Lösungsvorschläge auf die politische Agenda. Direktde-
mokratische Verfahren garantieren also Alternativen. Sie verkleinern das Macht-
ungleichgewicht zwischen Regierung und Parlament einerseits und der Stimm-
bürgerschaft andererseits zugunsten der Bürger. Es ist empirisch gut belegt, dass 
die Bürger mehr Mitwirkungsrechte einfordern. Mit Blick auf die Bundesländer 
und die Kommunen, aber auch mit Blick auf andere Staaten wie Frankreich, die 
Niederlande, Dänemark und insbesondere die Schweiz, wo die Durchführung von 
Volksabstimmungen zum demokratischen Grundverständnis schlechthin gehört, 
ist es daher unabdingbar, Regelungen zu schaffen, die die Durchführung von 
Volksabstimmungen ermöglichen. Ein Staat ohne solche direktdemokratischen 
Elemente ist eine amputierte Demokratie. 
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B. Lösung 

Ablehnung des Gesetzentwurfs mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, 
SPD, FDP, DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die 
Stimmen der Fraktion der AfD. 

C. Alternativen 

Annahme des Gesetzentwurfs. 

D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand 

Keine. 

E. Erfüllungsaufwand 

E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger 

Keiner. 

E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft 

Keiner. 

Davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten 

Keine. 

E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung 

Keiner. 

F. Weitere Kosten 

Keine. 
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Beschlussempfehlung 

Der Bundestag wolle beschließen, 

den Gesetzentwurf auf Drucksache 19/26906 abzulehnen. 

Berlin, den 5. Mai 2021 

Der Ausschuss für Inneres und Heimat 

Andrea Lindholz 
Vorsitzende 

Philipp Amthor 
Berichterstatter 

Mahmut Özdemir (Duisburg) 
Berichterstatter 

Jochen Haug 
Berichterstatter 

Sandra Bubendorfer-Licht 
Berichterstatterin 

Dr. André Hahn 
Berichterstatter 

Britta Haßelmann 
Berichterstatterin 
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Bericht der Abgeordneten Philipp Amthor, Mahmut Özdemir (Duisburg), Jochen 
Haug, Sandra Bubendorfer-Licht, Dr. André Hahn und Britta Haßelmann 

I. Überweisung 

Der Gesetzentwurf auf Drucksache 19/26906 wurde in der 213. Sitzung des Deutschen Bundestages am 26. Feb-
ruar 2021 an den Ausschuss für Inneres und Heimat federführend sowie an den Ausschuss für Recht und Ver-
braucherschutz zur Mitberatung überwiesen. 

II. Stellungnahmen des mitberatenden Ausschusses 

Der Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz hat in seiner 148. Sitzung am 5. Mai 2021 mit den Stimmen 
der Fraktionen CDU/CSU, SPD, FDP, DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der 
Fraktion der AfD die Ablehnung des Gesetzentwurfs auf Drucksache 19/26906 empfohlen. 

III. Beratungsverlauf und Beratungsergebnisse im federführenden Ausschuss 

Der Ausschuss für Inneres und Heimat hat den Gesetzentwurf auf Drucksache 19/26906 in seiner 138. Sitzung 
am 5. Mai 2021 abschließend beraten und empfiehlt die Ablehnung des Gesetzentwurfs mit den Stimmen der 
Fraktionen CDU/CSU, SPD, FDP, DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der Frak-
tion der AfD. 

Berlin, den 5. Mai 2021 

Philipp Amthor Mahmut Özdemir (Duisburg) Jochen Haug 
Berichterstatter Berichterstatter Berichterstatter 

Sandra Bubendorfer-Licht Dr. André Hahn Britta Haßelmann 
Berichterstatterin Berichterstatter Berichterstatterin 

Gesamtherstellung: H. Heenemann GmbH & Co. KG, Buch- und Offsetdruckerei, Bessemerstraße 83–91, 12103 Berlin, www.heenemann-druck.de
Vertrieb: Bundesanzeiger Verlag GmbH, Postfach 10 05 34, 50445 Köln, Telefon (02 21) 97 66 83 40, Fax (02 21) 97 66 83 44, www.betrifft-gesetze.de

ISSN 0722-8333

www.betrifft-gesetze.de
www.heenemann-druck.de

	Deutscher Bundestag Drucksache 19/29594

